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Wird Ihnen, z. B. bei einer Reparatur Ihres Abgastesters, ein Leihgerät zur Verfügung gestellt, 
muss dieses auch in den Prüfmitteln von AÜK Plus eingetragen werden. 

Nach DIN EN ISO/IEC 17020 (Abschnitt 6.2) muss für jede einzelne Untersuchung nach-
vollziehbar sein, dass ein vorschriftsmäßiges Messmittel (und welches) verwendet wurde. Dies 
wird grundsätzlich über die Zentrale Datenbank gewährleistet und gilt auch im Fall der 
Verwendung von Leih-, Austausch- oder Neugeräten. 

 

Eintragung als Prüfmittel 
 

Um in AÜK Plus einen neuen Abgastester einzutragen, wählen Sie bitte auf der linken Seite den 
Punkt „Prüfmittel“ und dort oben die Schaltfläche „Neu“ aus. Tragen Sie die Stammdaten des 
Abgasmessgeräts ein: 

 

Für viele Abgastester sind dazu bereits vorgefertigte Einträge vorhanden. Sie können jedoch 
die ausklappbaren Boxen selbst mit Text füllen. Wenn also z. B. die Bezeichnung Ihres Geräts 
fehlt, können Sie es dennoch im Programm erfassen.  
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Kalibrierung eintragen 
Wird Ihnen ein Leih- bzw. Austauschgerät 
ausgeliefert, muss Ihnen auch ein Kalibrierschein 
ausgehändigt werden. Sie können darauf das 
Datum und die Gültigkeit der Kalibrierung 
erkennen. Tragen Sie diese Daten bitte über die 
Schaltfläche „Neu“ ein (siehe Grafik rechts).  

Sie gelangen somit in die nachfolgend abgebildete Maske:  

 

Hinterlegen Sie bitte als Nachweis für die gültige Kalibrierung das eingescannte bzw. 
fotografierte Protokoll. Wählen Sie dazu die Schaltfläche „Hinzufügen“. 

 

Datenabgleich mit der Zentralen Datenbank 
Wenn Sie das Gerät eingetragen haben, führen Sie bitte einen Abgleich mit der Zentralen 
Datenbank durch.  

 

Wählen Sie bitte in der Übersicht (also in der Startmaske des Programms) den Link 
„Datenabgleich jetzt starten“. 
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Falls Ihr neu eingetragener Abgastester die AU-Prüfergebnisse als AWN- 
oder XML-Datei vornehmen kann und Sie dies auch bei dem Leihgerät 
nutzten möchten, müssen Sie ggf. die Einstellungen in der Testersoftware 
bzw. im AÜK Plus Importagent überprüfen oder noch einmal vornehmen. Für 
viele Testerhersteller bieten wir dazu auf www.auek-plus.de unter der Rubrik 
„Importagent“ die entsprechenden Anleitungen als PDF-Dateien an.  

 

 

http://www.auekplus.de/
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